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RS UVS Kärnten 1992/03/27 KUVS-
58/1/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1992

Rechtssatz

Für die in § 5 Abs 2 und § 99 Abs 1 lit b festgelegte Verp2ichtung des Fahrzeuglenkers seine Atemluft auf Alkoholgehalt

untersuchen zu lassen ist nicht entscheidend, ob der Lenker tatsächlich durch Alkohol beeinträchtigt ist, sondern nur

der Umstand, ob die Straßenaufsichtsorgane vermuten können, daß sich der Lenker bei der Beanstandung in einem

durch Alkohol beeinträchtigten Zustand be8ndet. Letzteres kann auf Grund der Fahrweise des Beschuldigten

angenommen werden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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